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„Ich hoffe auf viele KI-Algorithmen in den 
 Praxen in fünf Jahren!“

In Deutschland sterben pro Jahr etwa 10.000 Menschen an einem 
rupturierten Bauchaortenaneurysma. Das gemeinsame Projekt 
DeepRAY der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und der Mediri 
GmbH soll helfen, lebensbedrohliche Erkrankungen der Bauchschlag-
ader sicherer zu erkennen und schneller behandeln zu können. Dabei 
wird Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Dr. Johann Rink, Assistenz-
arzt an der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin und Leiter der 
Forschungsgruppe KI-gestützte Entscheidungssysteme an der UMM, 
erläutert das Projekt im Gespräch mit Ursula Katthöfer (textwiese.com).

Redaktion: Bauchaortenaneurysmen 
bleiben häufig unentdeckt, weil sie 
keine Symptome verursachen. Wie 
kommt es dennoch zur CT-Unter-
suchung?

Dr. Rink: Das CT eignet sich gut, um 
alle Strukturen des Bauchraums zu 
 beurteilen. Die Patienten erhalten aus 
 unterschiedlichen Gründen ein Ab-
domen-CT, etwa zur Untersuchung 
 bestimmter Organe oder Blutgefäße. 
Dem Bauchaortenaneurysma gilt nicht 
die Hauptaufmerksamkeit, es wird in 
vielen Fällen als Nebenbefund erkannt.

Redaktion: In welchem Umfang setzen 
Sie Daten für das KI-Projekt ein?

Dr. Rink: Die CT-Geräte werden 
schneller und besser, die Strahlen-

dosis wird immer weiter reduziert, die 
Zahl der Untersuchungen steigt. 
 Abdomen-CT-Untersuchungen gehö-
ren zum Alltag vieler Kliniken, insge-
samt sind es bei uns im stationären 
Setting, bei ambulanten Patienten und 
in der Notaufnahme mehr als 50 Stück 
pro Tag. So entsteht eine große Daten-
menge, die wir für das Training von KI 
nutzen. Daten aus  anderen Quellen 
nehmen wir nicht, da wir das Projekt 
DeepRAY  bewusst auf unser Setting 
zugeschnitten haben.

Redaktion: Welche Ziele verfolgen 
Sie mit dem auf zwei Jahre angeleg-
ten Projekt?

Dr. Rink: Mit DeepRAY möchten wir 
das Potenzial von KI am Bauchaorten-
aneurysma verstehen. Würde KI im 

https://www.iww.de/s8802
https://www.iww.de/s8802
https://textwiese.com
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klinischen Alltag helfen und wenn ja, 
in wie vielen Fällen? Wir wünschen 
uns, dass negative Befunde mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit sicher und 
automatisiert durch KI-Algorithmen 
ausgeschlossen werden können. KI ist 
nicht voreingenommen. Sie lässt sich 
nicht durch einen Hauptbefund, z. B. 
in der Leber, ablenken. Nach den 
 jetzigen Ergebnissen erwarten wir, 
dass negative Befunde mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 95 Pro-
zent richtig erkannt werden.

Redaktion: Was ist mit den übrigen 
fünf Prozent?

Dr. Rink: Stand der KI-Anwendung 
heute ist, dass jedes durch KI befun-
dete Bild noch einmal von einem 
 Radiologen betrachtet wird. Selbst 
wenn bei 95 Prozent einige Fälle 
durchrutschen könnten, wäre dieser 
hohe Anteil eine enorme Verbesse-
rung gegenüber der durchschnitt-
lichen menschlichen Leistung, wie sie 
in vielen externen Studien untersucht 
wurde. Dann könnten Bauchaorten-
aneurysmen, die zusätzlich gefunden 
werden, rechtzeitig leitliniengerecht 
therapiert werden. Ist der Befund kri-
tisch, kann der Patient sofort an einen 
Spezialisten aus der Gefäßchirurgie 
oder der interventionellen Radiologie 
übergeben werden. 

Eine Strategie im Umgang mit den 
nicht erreichten 100  Prozent könnte 
ein Schwellenwert sein. Rutschen bei 
95 Prozent nur diejenigen Befunde 
durch, bei denen das Aneurysma 
 minimal erweitert ist und die daher 
nicht behandlungsbedürftig sind? So 
eine Schwelle könnte festgelegt 
 werden. Wichtig ist, dass keine kriti-
schen  Aneurysmen übersehen wer-
den, sondern dass die Rate an berich-
teten  Nebenbefunden, die tatsächlich 
klinisch relevant sind, zunimmt.

Redaktion: Lässt ein Projekt wie die-
ses, das im Universitätsklinikum auf 
eine bestimmte Patientengruppe 
 fokussiert, sich auf Niederlassungen 
übertragen?

Dr. Rink: Unser Patientengut an der 
UMM ist nicht repräsentativ, viele von 
unseren Patienten sind eher schwer 
erkrankt. Deshalb wollen wir die von 
uns entwickelte KI später auch im 
 ambulanten Setting testen, z.  B. in 
 einer angeschlossenen radiologi-
schen Praxis. Wir möchten prüfen, ob 
das Produkt auch an anderen Gerä-
ten und anderen Patienten funktio-
niert. Mir ist grundsätzlich sehr wich-
tig, dass wir das viele Wissen und 
die Spezialexpertise, die sich an den 
Universitätskliniken konzentrieren, in 
die Breite bringen. Meine Hoffnung 
ist, dass durch uns trainierte Algorith-
men helfen, dieses Wissen in der 
Breite anzuwenden, ohne dass wir 
persönlich anwesend sein müssen.

Redaktion: Die Software soll modular 
erweitert werden. Wo könnte sie im 
klinischen Alltag noch angewendet 
werden?

Dr. Rink: Es ist sinnvoll, dass ein KI-
Algorithmus nicht nur eine, sondern 
weitere Pathologien wie andere Aus-
sackungen oder Gefäßverschlüsse 
verstehen kann. Denn wir möchten ja 
grundsätzlich eine umfassende  Lösung 
für niedergelassene Radiologen und 
Radiologinnen. Möglich  wäre z.  B. 
auch, Gefäßverengungen oder Infekt-
herde in den Aufnahmen zu finden, 
die es im hektischen Alltag nicht bis 
in den Befund schaffen. So entsteht 
eine doppelte Kontrollinstanz. Je 
mehr der Algorithmus kann, desto 
praxisnaher ist er.

Redaktion: Partner des UMM ist ein 
privatwirtschaftliches Unternehmen, 

das die Plattform zur Echtzeit-Ausfüh-
rung der Algorithmen steuert. Ein 
 Modell der Arbeitsteilung für die 
 Zukunft?

Dr. Rink: Das kann attraktiv sein. Stär-
ken der Klinik sind das Patientengut 
und die Hoheit über die eigenen 
 Daten. Die pure Menge und die Viel-
falt der Daten sind sehr wertvoll. 
Doch ein Unternehmen kann die KI-
Algorithmen zertifizieren lassen und 
sie an potenzielle Kunden vertreiben. 
Es hat einen anderen betriebswirt-
schaftlichen Fokus als ein Kranken-
haus. Deshalb ist es sinnvoll, eine 
 Public Private Partnership (PPP) aufzu-
bauen. Viele Unternehmen aus den 
USA und Großbritannien fassen in 
Deutschland und der EU wegen der 
vielen Regularien rund um die Zertifi-
zierung nicht Fuß. Da ist Aufholbe-
darf gegeben, die Gesetze müssen 
angepasst werden. Das geschieht 
hoffentlich in Zukunft. Umso wichtiger 
ist, dass wir europäischen Unterneh-
men die Chance geben, diese  Märkte 
zu besetzen.

Redaktion: Noch fördert das Land 
Baden-Württemberg das Projekt 
DeepRAY. Auf die Medizinische 
 Fakultät Mannheim entfällt ein Anteil 
von rund 337.000 Euro. Wie realis-
tisch ist, dass die Diagnostik per KI in 
die Regelversorgung übernommen 
wird?

Dr. Rink: Das seriös einzuschätzen, ist 
schwierig. Noch herrscht für Herstel-
ler und Entwickler zu viel Unklarheit. 
Doch glaube ich, dass wir am Beginn 
einer neuen Ära stehen und die EU 
die Regularien einfacher gestalten 
wird. Ich hoffe, dass in fünf Jahren 
viele KI-Algorithmen in den Praxen 
angekommen sein werden.

Redaktion: Vielen Dank!
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EBM

Neue Abrechnungspositionen für die   
PSMA-Positronenemissionstomographie

Für die Indikationsstellung einer Therapie gegen Krebserkrankungen 
der Prostata mit dem Arzneimittel  Pluvicto® mittels der PSMA-Positro-
nenemissionstomographie (PET) hat der Bewertungsausschuss mit 
Wirkung zum 01.10.2023 zwei neue Abrechnungspositionen so-
wie eine Kostenpauschale in den EBM aufgenommen. Die Ver gütung 
erfolgt zunächst extrabudgetär.

PSMA-Bildgebung vor Anwendung 
von Pluvicto® 

Die Anwendung des radioaktiven 
Arzneimittels Pluvicto® erfolgt in 
Deutschland zwar ausschließlich 
 stationär. Um Patienten zu identifizie-
ren, die für eine Behandlung mit 
 Pluvicto® infrage kommen, ist gemäß 
aktuell gültiger Fachinformation je-
doch eine PSMA-Bildgebung erfor-
derlich, die auch ambulant durchge-
führt werden kann. 

Für PSMA-PET-Untersuchungen mit 
 diagnostischer CT ist die Nr. 34721 
berechnungsfähig. Wenn im Quartal 
bereits diagnostische CT-Untersuchun-
gen durchgeführt wurden, kann die 
Nr. 34720 berechnet werden.

Neue EBM-Nrn. 34720, 34721 und 40585
EBM-Nr. Leistungslegende Bewertung

34720 PSMA-PET des Körperstammes mit technischer 
Bildfusion einer diagnostischen Computertomo-
graphie zur Indikationsstellung einer Therapie 
mit (177Lu) Lutetiumvipivotidtetraxetan, bei 
 Vorliegen von diagnostischen CT-Untersuchungen 

4.456 Punkte
(512,06 Euro)

34721 PSMA-PET des Körperstammes mit technischer 
Bildfusion einer diagnostischen Computertomo-
graphie zur Indikationsstellung einer Therapie 
mit (177Lu) Lutetiumvipivotidtetraxetan, mit 
 diagnostischer CT

5.653Punkte
(649,61 Euro)

40585 Kostenpauschale für die Sachkosten im Zusam-
menhang mit der GOP 34720 und 34721 bei 
Verwendung eines Ga-68-PSMA-Liganden

1.100,00 Euro

Genehmigung zur Abrechnung 
erforderlich

Die neuen Abrechnungspositionen 
können nur von Ärzten mit einer 
 Genehmigung nach der Qualitäts-
sicherungsvereinbarung PET, PET/CT 
abgerechnet werden. Diese Quali-
tätssicherungsvereinbarung soll um 
das PSMA-PET/CT-Verfahren ange-
passt werden. Ab dem 01.04.2024 
ist für die Berechnungsfähigkeit der 
Nrn. 34720 und 34721 eine aktuali-
sierte Genehmigung auf Basis der 
angepassten Qualitätssicherungsver-
einbarung erforderlich.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Details zu den neuen Positionen bei 
der KBV online unter iww.de/s8798

EBM

Bestrahlungsplanung: 
vier MRT-Sequenzen 
nicht mehr erforderlich

Nach der ersten Bestimmung 
zum Abschnitt 34.4 des EBM 
 umfasst eine MRT-Untersuchung 
die Durchführung von mindestens 
vier Sequenzen. Ausgenommen 
hiervon sind MRT-Angio grafien.

Vier Sequenzen bei Bestrahlungs-
planung nicht immer erforderlich

Der Bewertungsausschuss hat diese 
Ausnahmeregelung jetzt auch auf 
MRT-Untersuchungen zur Bestrahlungs-
planung übertragen. Da bei  einer 
MRT-Untersuchung zum Zweck der Be-
strahlungsplanung nach der Nr. 
34460 die Durchführung von vier Se-
quenzen nicht in jedem Fall erforder-
lich ist, wurde die erste Bestimmung 
zum Abschnitt 34.4 dahingehend an-
gepasst. 

1. Bestimmung zum 
 Abschnitt 34.4 EBM (MRT)

„Die MRT-Untersuchung beinhaltet 
die Durchführung von mindestens 
4 Sequenzen. Dies gilt nicht für 
die Bestrahlungsplanung mittels 
MRT gemäß Abschnitt 34.4.6 und 
nicht für MRT-Angiografien des 
Abschnitts 34.4.7.“

Beschluss gilt seit dem 01.10.2023

Die Änderung hatte der Bewertungs-
ausschuss am 25.09.2023 beschlos-
sen. Sie gilt seit dem 01.10.2023.

 ↘ WEITERFÜRHENDER HINWEIS

• „Kassenabrechnung von MRT-Leistun-
gen: 10 Antworten auf Webinar- 
Fragen“, in RWF Nr. 02/2023

https://iww.de/s8798
https://www.rwf-online.de/content/kassenabrechnung-von-mrt-leistungen-10-antworten-auf-webinar-fragen
https://www.rwf-online.de/content/kassenabrechnung-von-mrt-leistungen-10-antworten-auf-webinar-fragen
https://www.rwf-online.de/content/kassenabrechnung-von-mrt-leistungen-10-antworten-auf-webinar-fragen
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KBV-Honorarberichte

Honorarumsatz der Radiologen im  
 1. Halbjahr 2022  leicht gesunken

Der Honorarumsatz der Fachgruppe der Radiologen ist im ersten 
Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Dies geht 
aus den Honorarberichten der KBV für die Quartale I/2022 und 
II/2022 hervor.

Umsatz der Radiologen sinkt im 
Quartal II/2022 um 1,4 Prozent

Für das Quartal I/2022 hat die KBV 
bei den Radiologen einen Honorar-
rückgang um 3,85 Mio. Euro bzw. 
0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjah-
resquartal I/2021 ermittelt. Für das 
Quartal II/2022 steht ein Rückgang 
um 4,35 Mio. Euro bzw. 1,1 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahresquartal 
II/2022 zu Buche. Parallel dazu ist 
die Zahl der Behandlungsfälle im 
Quartal I/2022 um 1,4 Prozent ge-
genüber dem Vor jahresquartal gestie-
gen. Im Quartal II/2022 stellte sich 
hingegen auch für diese Kennziffer 
ein Rückgang um 2,4 Prozent gegen-
über dem Quartal II/2021 ein.

Coronapandemie schränkt Ver-
gleichbarkeit ein

Die KBV weist jedoch darauf hin, 
dass aufgrund der Coronapandemie 
und ihrer Auswirkungen auf die 

vertragsärztliche Versorgung die Er-
gebnisse der Honorarverteilung für 
das erste Halbjahr 2022 nur 
eingeschränkt mit denen des Vor-
jahreszeitraums vergleichbar sind.

Im Vergleich zu den auf alle Ärzte 
(und Psychotherapeuten) bezogenen 
Daten fällt insbesondere das Quartal 
I/2022 aus dem Rahmen: Die 
 Umsatz- und Fallzahlentwicklung der 
Radiologen liegt nämlich deutlich 
 unter dem Bundesdurchschnitt.  Im 
Quartal II/2022 ist die Abweichung 
vom Bundesdurchschnitt deutlich ge-
ringer.

Vergleich des Honorarumsatzes und der Fallzahlen  
im Quartal I/2022 ggü. Quartal I/2021

Veränderung Honorarumsatz Veränderung Fallzahl

Radiologen –0,9 % +1,4 %

Alle Ärzte +6,3 % +12,8 %

Vergleich des Honorarumsatzes und der Fallzahlen  
im Quartal II/2022 ggü. Quartal I/2021

Veränderung Honorarumsatz Veränderung Fallzahl

Radiologen –1,1 % –2,4 %

Alle Ärzte –0,2 % +0,1 %

Vergleich mit den Quartalen des 
Jahres 2019

Aufschlussreicher als der Vergleich 
mit dem jeweiligen Vorjahresquartal 
ist sicherlich der Vergleich mit den 
entsprechenden Quartalen vor der 
Coronapandemie. So ist der Honorar-
umsatz der Fachgruppe der Radiolo-

gen im Quartal I/2022 im Vergleich 
zum Quartal I/2019 um immerhin 
etwa 17,8 Mio. Euro bzw. 4,5 Pro-
zent gestiegen, und zwar bei einer 
um 2 Prozent niedrigeren Fallzahl 
Dies entspricht eine Steigerung des 
Fallwerts um 6,6 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt der Vergleich 
mit dem Quartal II/2019: Der Hono-
rarumsatz der Radiologen ist bei 
 einer praktisch unveränderten Fall-
zahl um ca. 15 Mio. Euro bzw. 
3,8 Prozent höher ausgefallen.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Honorarberichte für die Quartale 
I/2022 und II/2022 bei der KBV 
 online unter iww.de/s8702 (mit den 
Daten für Radiologen jeweils ab 
 Seite 79) 

• „Leichter Honoraranstieg bei deutlich 
höherer Fallzahl im Jahr 2021“, in 
RWF Nr. 05/2023

Telematikinfrastruktur

TI-Pauschalen 
 nachjustiert
Das  Bundesgesundheitsministerium 
hat die zum 01.07.2023 einge-
führten Monatspauschalen für 
Arztpraxen zum Ausgleich der 
Kosten für die Telematikinfrastruk-
tur (TI) angepasst. 

Die Anpassungen umfassen Detailver-
besserungen wie gelockerte Fristen, 
eine differenziertere Staffelung der 
Praxisgrößen sowie einem leicht 
 erhöhten TI-Pauschalbetrag für  größere 
Arztpraxen (Übersichtstabelle siehe 
iww.de/s8802). Die Sanktionen für 
den Fall, dass TI-Anwendungen feh-
len, bleiben allerdings bestehen.

 WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Details zu den Anpassungen siehe KBV-

Praxisnachrichten (iww.de/s8627)

https://iww.de/s8702
https://www.rwf-online.de/content/leichter-honoraranstieg-bei-deutlich-hoherer-fallzahl-im-jahr-2021
https://www.rwf-online.de/content/leichter-honoraranstieg-bei-deutlich-hoherer-fallzahl-im-jahr-2021
https://iww.de/s8802
https://iww.de/s8627
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Leserforum

CT des Beckens und Abdomens: Höchstwert 
nach Nr. 5369 GOÄ berechnungsfähig?

Frage: „Kann man bei einer CT-Untersuchung des Beckens und des 
 Abdomens den Höchstwert nach Nr. 5369 GOÄ berechnen? Oder 
ist die  gesamte Untersuchung mit dem einmaligen Ansatz der 
Nr. 5372 GOÄ abgegolten?“

Antwort: In dem von Ihnen beschrie-
benen Fall darf der Höchstwert nach 
Nr. 5369 GOÄ nicht abgerechnet 
werden, sondern nur die Nr. 5372 
GOÄ. Die Nr. 5372 GOÄ umfasst 
den Abdominalbereich und ist nur 
einmal je Sitzung berechnungsfähig. 
Die GOÄ unterscheidet hier nicht 

zwischen Weichteilen des Abdomens 
und knöchernen Bestandteilen,  sondern 
benennt in der  Leistungslegende nur 
die Körperregion. Aufgrund der glei-
chen Körperregion „Abdomen“ in 
der Leistungslegende scheidet die 
 Berechnung des Höchstwerts nach 
Nr. 5369 GOÄ aus, da ein zweima-

liger Ansatz der Nr. 5372 GOÄ 
nach den allgemeinen Bestimmungen 
nicht möglich ist. 

Merke

Die o. g. Abrechnungseinschrän-
kung kann nicht ohne Weiteres 
über einen höheren Steigerungs-
satz kompensiert werden. 

Ein  höherer Steigerungs faktor 
darf nur mit einer patientenindivi-
duellen Begründung unter Beach-
tung der in § 5 GOÄ genannten 
Kriterien (Schwierigkeit, Zeitauf-
wand, Umstände bei der Ausfüh-
rung) gewählt werden.

Mietrecht

Praxismietvertrag ohne Datum  unterschrieben: 
Kündigung und schließlich Räumungsklage
Der Praxismietvertrag sollte für niedergelassene Radiologen langfris-
tige Sicherheit bringen. Ein Fall, der vor dem Oberlandesgericht 
(OLG) Celle verhandelt wurde, verdeutlicht die möglichen Konse-
quenzen bei scheinbar geringfügigen Formfehlern. Wenn nämlich 
unklar ist, ob die gesetzlich vorgesehene Schriftform eines Praxis-
mietvertrags eingehalten ist, so ist der Mietvertrag von jeder Seite 
ordentlich kündbar. Die erforderliche Schriftform gilt auch für Nach-
tragsvereinbarungen des Praxismietvertrags, mit denen beispielswei-
se die geänderte Größe der gemieteten Praxisräumlichkeiten abge-
deckt wird. Unterzeichnen die Beteiligten den Vertrag erst nach der 
ordentlichen Kündigung, so kann dies den Vertrag nicht retten, weil 
diese Unterschrift erst ab dem Tag ihrer Unterzeichnung gilt (ex nunc) 
und nicht etwa rückwirkend zum Zeitpunkt des Aufsetzens der Ver-
tragsänderung (ex tunc) (Beschluss vom 30.6.2023, Az. 2 U 27/23).

von Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Medizinrecht Philip Christmann, 
Berlin/Heidelberg, christmann-law.de

Sachverhalt

Im Jahr 2015 schlossen ein Vermieter 
und mehrere Ärzte einen Mietvertrag 

über Praxisräume, selbstverständlich 
– wie bei solchen Verträgen üblich 
und zu empfehlen – mit einer festen 
Laufzeit sowie mit Verlängerungsoptio-
nen für die Mieter. Im Frühjahr 2021 
 wurde eine Nachtragsvereinbarung 
zu diesem Mietvertrag entworfen, 

nach der u. a. die gemieteten Praxis-
räume vergrößert wurden. Beide Sei-
ten unterzeichneten diese Nachtrags-
vereinbarung. Die Ärzte unterzeichne-
ten die Nachtragsvereinbarung 
 allerdings ohne Datumsangabe, 
 sodass unklar war, wann die Verein-
barung von den Ärzten unterschrieben 
worden war. Währenddessen kam es 
zwischen den Mietvertragsparteien 
zum Streit. Der Vermieter  erklärte am 
26.04.2021 die ordent liche Kündi-
gung des Mietverhältnisses. Die Ärzte 
zahlten später auch die Miete nicht 
mehr, weswegen der Vermieter dann 
zusätzlich noch am 02.03.2023 
 außerordentlich kündigte.

Der Vermieter klagte in der Folge auf 
Räumung der Praxis. Dabei berief er 
sich u.  a. darauf, dass der Mietver-
trag in Form der Nachtragsvereinba-
rung nicht formwirksam schriftlich 
 geschlossen gewesen sei, als er die 
Kündigung am 26.04.2021 erklärt 
hatte. Deshalb sei der Vertrag nun – 
nach Ablauf der Kündigungsfrist – 
 beendet und die Ärzte müssten die 
Praxis verlassen.

https://christmann-law.de
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Die Ärzte sahen das ganz anders, sie 
konnten keinen Formfehler erkennen, 
denn sie hätten die Nachtragsverein-
barung vor dem 26.04.2021 unter-
zeichnet und damit die gesetzliche 
Schriftform gewahrt. 

Das Landgericht Hannover gab der 
Räumungsklage des Vermieters statt. 
Die Mieter (Ärzte) hätten nicht nach-
weisen können, wann genau sie die 
Nachtragsvereinbarung zum Mietver-
trag unterschrieben hätten. Und ein 
formunwirksamer Mietvertrag sei 
 ordentlich kündbar. Die Kündigung 
des Vermieters vom 26.04.2021 
 habe daher den Mietvertrag zum Jah-
resende beendet. 

Die Ärzte gingen in Berufung, wobei 
sie sich u. a. darauf beriefen, wegen 
der angespannten Lage auf dem 
Mietmarkt gar keine Praxisräume 
mehr finden zu können und daher 
jetzt in ihrer beruflichen Existenz be-
droht zu sein.

Entscheidungsgründe

Das OLG Celle kündigte nun per 
 Beschluss an, die Berufung der Ärzte 
als unbegründet zurückweisen zu 
wollen.

§ 550 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) verlange – wenn auch nicht 
ausdrücklich – die Schriftform eines 
Mietvertrags bzw. eines Vertrags, der 
einen Mietvertrag 
• ändert, 
• verkürzt oder 
• verlängert. 

Wird bei einem Mietvertrag die 
Schriftform nicht gewahrt, so sei die-
ser Vertrag ordentlich kündbar. Tat-
sächlich hätten die Ärzte auch nicht 
nachweisen können, wann genau sie 
die Nachtragsvereinbarung unter-
zeichnet haben. Eine Datumsangabe 

fehle. Die befragten Ärzte konnten 
sich auch nicht mehr erinnern, wann 
genau sie die Unterschriften getätigt 
hatten. Sofern man davon ausgehe, 
dass die Unterzeichnung nach dem 
26.04.2021 erfolgt sei, wirke die Un-
terzeichnung (und damit Einhaltung 
der Schriftform nach § 126 BGB) nicht 
zurück, so das OLG. Vielmehr wirke 
die Unterzeichnung erst ab dem Tag, 
an dem sie stattgefunden habe.

Auch ließ das Gericht die angebliche 
Existenzgefährdung der Ärzte nicht 
gelten. Dazu hätten die Ärzte mehr 
zu ihrer wirtschaftlichen Lage vortra-
gen müssen, was sie aber nicht getan 
hätten.

Folgen für die Praxis(räume) 

Vielen Ärzten ist das – im Gesetz 
nicht ausdrücklich erwähnte – Schrift-
formerfordernis bei Mietverträgen 
von über einem Jahr Dauer gar nicht 
bekannt. Erst recht ist ihnen nicht 
 bekannt, dass ein formunwirksamer 
Mietvertrag (sprich auch ein Vertrag, 
der den ursprünglichen Mietvertrag 
ändert) ordentlich kündbar ist. Das 
bedeutet, dass die im Mietvertrag 
vereinbarten und die Interessen der 
Ärzte schützenden Mindestlaufzeiten 
damit aufgehoben sind. Formfehler 
können also die Existenz der Arzt-
praxis bedrohen und sind daher un-
bedingt zu vermeiden.

Checkliste: Unterzeichnung von Praxismietverträgen

• Alle Verträge sind deshalb immer unter Datumsangabe zu unterzeichnen.
• Wer auf Nummer sicher gehen will, vermerkt sogar die Uhrzeit der Unter-

zeichnung neben der Datumsangabe.
• Die Unterschrift sollte immer unter dem Text stehen, dies verhindert böswil-

lige nachträgliche Einfügungen oder Manipulationen.
• Freiräume in den Vertragstexten sind mit diagonalen Sperrstrichen zu ver-

sehen, um eben solche Nachtragungen im Fließtext zu verhindern.
• Man sollte immer mit seinem eigenen, dokumentenechten Kugelschreiber 

unterzeichnen.
• Jede Partei sollte jede einzelne Seite wichtiger Verträge (und für Ärzte 

gehört dazu jedenfalls der Praxismietvertrag) mit einem Unterschriftenkür-
zel versehen.

• Idealerweise unterzeichnet man den Vertrag in doppelter Ausfertigung 
und jede Seite erhält eine von allen Beteiligten unterzeichnete Original-
version. 

• Ansonsten gilt: Von jedem unterzeichneten Schriftstück fertigt man sich 
sofort eine Kopie, notfalls fotografiert man das gesamte Schriftstück Seite 
für Seite mit dem Funktelefon ab.

• Es ist daher der sicherste Weg, wenn sich alle Beteiligten zur Vertrags-
unterzeichnung an einem Ort treffen, dort die Verträge in mehrfacher 
Ausfertigung selbst unter Datumsangabe unterzeichnen. Dies ist zwar auf-
wendig, aber unbedingt zu empfehlen.

• Vertragsunterzeichnungen im sog. Umlaufverfahren sind zwar beque-
mer, führen aber - wie im vorliegenden Fall - oft zu Problemen und ma-
chen die Dokumente auch anfälliger für Manipulationen. 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• „Der Praxismietvertrag – So erhalten Sie langfristig Sicherheit in Ihrer Praxis-
immobilie“, in RWF Nr. 06/2023

• „BGH: Konkurrenz klauselverstoß ist Mietmangel“, in RWF Nr. 01/2013 

https://www.rwf-online.de/content/der-praxismietvertrag-so-erhalten-sie-langfristig-sicherheit-ihrer-praxisimmobilie
https://www.rwf-online.de/content/der-praxismietvertrag-so-erhalten-sie-langfristig-sicherheit-ihrer-praxisimmobilie
https://www.rwf-online.de/content/bgh-konkurrenz%C2%ADklauselversto%C3%9F-ist-mietmangel
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Recht

Arbeitsrecht

Äußerungen in einer privaten  
WhatsApp-Gruppe können den Job kosten

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind in diversen privaten und 
auch beruflichen WhatsApp-Gruppen miteinander verbunden und 
kommunizieren darüber. Doch auch in privaten Chatgruppen ist 
nicht alles erlaubt, wie ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
zeigt: Wer sich in  einer aus sieben Mitgliedern bestehenden priva-
ten Chatgruppe in stark beleidigender, rassistischer, sexistischer und 
zu Gewalt aufstachelnder Weise über Vorgesetzte und andere Kolle-
gen äußert, kann sich gegen eine dies zum Anlass nehmende außer-
ordentliche Kündigung nur im Ausnahmefall auf eine berechtigte 
Vertraulichkeitserwartung berufen (BAG, Urteil vom 24.08.2023, 
Az. 2 AZR 17/23).

von Dr. Guido Mareck, stellvertr. 
Direktor Arbeitsgericht Dortmund

Sachverhalt

Der Arbeitnehmer und spätere Kläger 
gehörte seit 2014 einer Chatgruppe 
mit fünf anderen  Beschäftigten und 
einem ehemaligen Kollegen an. Alle 
Gruppenmitglieder waren „langjäh-
rig befreundet“, zwei miteinander 
verwandt. Neben rein privaten The-
men äußerte sich der Kläger – wie 
auch mehrere andere Gruppenmit-
glieder – in beleidigender und 
 menschenverachtender Weise u. a. 
über Vorgesetzte und Arbeitskolle-
gen. Nachdem der Arbeitgeber hier-
von zufällig Kenntnis erhielt, kündigte 
er dem Arbeitnehmer fristlos. Beide 
Vorinstanzen gaben der Kündigungs-
schutzklage statt. Das BAG indes hob 
das Berufungsurteil auf und verwies 
die Sache ans LAG zurück. 

Entscheidungsgründe

Das BAG war der Auffassung, das 
 Berufungsgericht (Landesarbeitsge-

richt (LAG) Niedersachsen, Urteil vom 
19.12.2022, Az.  15  Sa  284/22) 
 habe rechtsfehlerhaft eine berech-
tigte Vertraulichkeitserwartung des 
Klägers betreffend der ihm vorgewor-
fenen Äußerungen angenommen. 
 Daher sei es zu dem Fehlschluss 
 gekommen, dass kein Kündigungs-
grund vorliege.  

Eine Vertraulichkeitserwartung sei nur 
berechtigt, wenn die Mitglieder der 
Chatgruppe den besonderen persön-
lichkeitsrechtlichen Schutz einer 
Sphäre vertraulicher Kommunikation 
in Anspruch nehmen können. Das 
wiederum sei abhängig 
• von dem  Inhalt der ausgetauschten 

Nachrichten sowie 
• von der Größe und 
• von der personellen Zusammenset-

zung der Chatgruppe. 

Wenn beleidigende und menschen-
verachtende Äußerungen über 
 Betriebsangehörige Gegenstand der 
Nachrichten seien, so müsse beson-
ders dargelegt werden, warum der 
Arbeitnehmer berechtigt erwarten 
könne, deren Inhalt werde von 

 keinem Gruppenmitglied an Dritte 
weitergegeben.

Arbeitnehmer muss seine 
Vertraulichkeits erwartung darlegen

Das LAG Niedersachsen wird dem 
Kläger nun Gelegenheit für die ihm 
obliegende Darlegung geben,  warum 
er eine berechtigte Vertraulichkeits-
erwartung gehabt haben soll. Durch-
aus eine Herausforderung für den  
Arbeitnehmer angesichts der vom 
BAG genannten zu berücksichtigen-
den Aspekte wie 
• die Größe und 
• die geänderte Zusammensetzung 

der Chatgruppe, 
• die unterschiedliche Beteiligung 

der Gruppenmitglieder an den 
Chats und 

• die Nutzung eines auf schnelle 
Weiterleitung von Äußerungen an-
gelegten Mediums.
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Finanzen und Steuern

Steuertipp

Praxisausfallversicherung: So ordnen Sie 
 Prämien und Leistungen steuerlich richtig ein

Viele niedergelassene Radiologen haben eine Praxisausfallversiche-
rung abgeschlossen. Doch wie sind die Prämien und Leistungen steu-
erlich einzuordnen? Auch wenn die Versicherung betrieblich klingt, 
ist genau das regelmäßig nicht der Fall. Radiologen sollten daher 
aufpassen und nicht ohne weitere Prüfung alle Leistungen als 
 Betriebseinnahme versteuern. Das kann viel an Steuern kosten.

von Dipl.-Finanzwirt Marvin Gummels, 
Hage, steuer-webinar.de

Die Praxisausfallversicherung

Die Versicherung springt üblicher-
weise bei vorübergehender Betriebs-
unterbrechung infolge von 
• Unfall, 
• Krankheit oder 
• behördlich angeordneter Quaran-

täne ein. 

Die fortlaufend betrieblich veranlass-
ten Kosten (insbesondere Personal- 
und Raumkosten) werden dem Radio-
logen in den versicherten Fällen von 
der Versicherung erstattet. Doch ob es 
sich bei dieser Erstattung um eine Be-
triebseinnahme handelt, kommt auf 
den zugrunde liegenden Versiche-
rungsfall an. Nur wenn es sich um ein 
versichertes betriebliches Risiko han-
delt und die Versicherung aus diesem 
Grund einspringt, liegen Betriebsein-
nahmen vor. Das wäre beispielsweise 
bei einer behördlich verfügten Schlie-
ßung der Radiologiepraxis der Fall.

In der Praxis kommt es aber viel häu-
figer vor, dass der Versicherungsleis-
tung ein versichertes außerbetriebli-
ches Risiko des Radiologen zugrunde 
liegt. Denkbar wäre z. B. der zeitwei-
se Ausfall des Radiologen infolge ei-

nes Unfalls oder einer Krankheit – 
und die Versicherung springt deshalb 
ein. In diesen Fällen ist die Leistung 
der Versicherung nicht steuerbar und 
deshalb nicht als Betriebseinnahme 
zu erfassen (siehe auch Bundesfi-
nanzhof [BFH], Urteil vom 
19.05.2009, Az. VIII R 6/07). Damit 
vereinnahmt der Radiologe die Versi-
cherungsleistung „brutto wie netto“ 
ohne Abzüge. Die Erstattung der Ver-
sicherung unterliegt auch nicht dem 
Progressionsvorbehalt.

Praxistipp

Die von der Versicherung erstat-
teten Kosten (z.  B. für Personal 
und Räumlichkeiten) können 
Radio logen dennoch als Betriebs-
ausgabe geltend machen! Ein 
Ausschluss vom Betriebsausga-
benabzug ergibt sich auch nicht 
über § 3c Einkommensteuerge-
setz (EStG), da die Leistung der 
Versicherung nicht steuerfrei, 
sondern nicht steuerbar ist.

Versicherungsprämie ist im Regelfall 
aufzuteilen 

Die Kehrseite: Wenn die Versiche-
rungsleistung nicht immer zu versteu-
ern ist, dann ist die Versicherungs-
prämie auch nicht immer als Betriebs-
ausgabe abzugsfähig. Nur der Anteil 

der Prämie, der auf versicherte be-
triebliche Risiken entfällt, lässt sich 
geltend machen. Umfasst die Ver-
sicherung sowohl betriebliche als 
auch außerbetriebliche Risiken, dann 
ist die Prämie folglich aufzuteilen. 
Maßstab für den anteiligen Betriebs-
ausgabenabzug ist das Verhältnis der 
Prämie mit und ohne betrieblichem 
Versicherungsanteil. 

Praxistipp

Sollte eine Beitragsaufteilung aus 
der Versicherungspolice nicht er-
kennbar sein, bitten Sie den Ver-
sicherungsvertreter um eine Auf-
teilung der Versicherungsprämie 
auf den betrieblichen bzw. den 
außerbetrieblichen Bereich.

Beispiel

Radiologe R zahlt für eine ge-
mischte Praxisausfallversicherung 
jährlich 3.000 Euro. Davon ent-
fallen 1.000 Euro auf betrieb-
liche Risiken. Der Versicherungs-
fall tritt aufgrund eines Band-
scheibenunfalls ein und R werden 
Personal- und Raumkosten in 
 Höhe von 45.000 Euro erstattet.

Lösung: R erfasst sämtliche Auf-
wendungen als Betriebsausgabe, 
die Prämie für die Praxisausfall-
versicherung jedoch nur mit 
1.000 Euro. Die Leistung der Ver-
sicherung erfasst er nicht als Be-
triebseinnahme, da dieser ein 
versichertes außerbetriebliches 
Risiko zugrunde lag. Damit erhält 
R die 45.000 Euro komplett ohne 
Steuerbelastung.

http://steuer-webinar.de

